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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1992

Norm

StPO §134

Rechtssatz

Die Beiziehung eines gerichtspsychiatrischen Sachverständigen setzt auf objektiven Beweisergebnissen beruhende

Zweifel darüber voraus, daß der Angeklagte zur Tatzeit fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser

Einsicht zu handeln.
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